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Anpassung der Signalisationsverordnung und der Strassenverkehrskontrollverordnung zur Umset­

zung der Standesinitiative 17.304 («Sicherere Strassen jetzt!»); Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 14. Februar 2024 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zur Anpassung 

der Signalisationsverordnung und der Strassenverkehrskontrollverordnung zur Umsetzung der Stan­

desinitiative 17.304 («Sicherere Strassen jetzt!»); Vernehmlassung Stellung zu nehmen. 

Die Standesinitiative des Kantons Tessin 17.304 «Sicherere Strassen jetzt!» bezweckt im Wesentli­

chen, dass den Lastwagen, die nicht über gewisse Sicherheitssysteme verfügen, so rasch wie möglich 

die Nutzung von Tunnels und Pässen in den Schweizer Alpen untersagt wird. Gestützt darauf hat das 

Parlament am 1. Oktober 2021 einen neuen Artikel 45a im Strassenverkehrsgesetz (SVG; SR 741.01} 

beschlossen. Danach dürfen schwere Motorwagen zum Sachen- oder Personentransport auf be­

stimmten Strecken im Alpengebiet nur verkehren, wenn sie mit gewissen Assistenzsystemen ausge­

rüstet sind. Daraus resultierend wird die Signalisation der Strecken geregelt, auf denen nur bei Vor­

handensein bestimmter Assistenzsysteme gefahren werden darf. Ausserdem werden die Fahrzeuge 

definiert, die von dieser Bestimmung ausgenommen sein sollen. 

Der Regierungsrat begrüsst die Schaffung von Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Schwei­

zer Strassen. Die geplante Anpassung der Signalisationsverordnung wird durch EU-Vorgaben bereits 

heute zu einem grossen Teil umgesetzt oder befindet sich in Umsetzung. Teilen der vorliegenden 
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